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■ Immatrikulierte Studierende und Doktoranden, die von der Studierendenverwaltung im System HISinOne geführt werden, erhalten automatisch einen PH-Account.

■

■ Alle weiteren berechtigten Personen können im ZIK die Austellung eines PH-Accounts zur Nutzung von IT-Diensten der Hochschule beantragen.

■

Mitglieder der Hochschule

Nr. Personen „ReDI“ Anmerkungen

1 Immatrikulierte Studierende HISinOne ja ja –

2 § 9 Abs. 1 LHG HIS SVA ja ja –

3 Beschäftigte Doktoranden § 9 Abs. 1 LHG HIS SVA ja ja –

4 Immatrikulierte oder registrierte Doktoranden § 9 Abs. 1 LHG ja ja

5 Honorarprofessoren ja ja

6 Gastprofessoren ja ja

7 Privatdozenten, außerplanmäßige Professoren ja ja

8 Entpflichtete und im Ruhestand befindliche Professoren ja ja

9 Ehrensenatoren § 9 Abs. 1 LHG – ja ja ja

10 § 9 Abs. 1 LHG – ja ja ja

Identitätsmanagement:

Berechtigungskonzept für die Nutzung von IT-Diensten an der Pädagogischen Hochschule Freiburg

Beschäftige der Pädagogischen Hochschule Freiburg, die von der Personalverwaltung im System HIS-SVA geführt werden, erhalten im Zentrum für Kommunikations- und Informationsverarbeitung 
(ZIK) einen PH-Account.

Mitglieder und Angehörige der Pädagogischen Hochschule Freiburg erhalten mit ihrem PH-Account Zugang zu den von der PH Bibliothek Freiburg für diesen Personenkreis lizenzrechtlich 
freigegebenen elektronischen Datenbanken und Publikationen („ReDI“).

(Rechts-)
Grundlage

Führendes 
System

PH
Account

Antrag
 Erforderlich

§ 9 Abs. 1 LHG
§ 60 Abs. 1 LHG

Hauptberuflich Beschäftigte
Professoren, Wiss./Nichtwiss. Personal, 
Doktoranden im Beschäftigungsverhältnis, abgeordnete Lehrer

z.T. 
HISinOne

falls nicht in 
HISinOne

Immatrikulation/Registrierung setzt die Annahme-
erklärung der Fakultät voraus.

§ 9 Abs. 1 LHG
§ 55 Abs. 1 LHG

z.T. 
HIS SVA

falls nicht in 
HIS-SVA

§ 9 Abs. 1 LHG
§ 55 Abs. 2 LHG

z.T. 
HIS SVA

falls nicht in 
HIS-SVA

Von der Hochschule nach §55 Abs. 2 LHG als 
Gastprofessoren bestellte Personen

§ 9 Abs. 1 LHG
§ 39 Abs. 3, 4 LHG

z.T. 
HIS SVA

falls nicht in 
HIS-SVA

§ 9 Abs. 1 LHG z.T. 
HIS SVA

falls nicht in 
HIS-SVA

Hochschullehrer, 
die nach einer gemeinsamen Berufung mit einer Forschungseinrichtung außerhalb 
des Hochschulbereichs oder im Rahmen von Kooperations-vereinbarungen 
dienstliche Aufgaben an der Hochschule wahrnehmen.
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Angehörige der Hochschule (§ 9 Abs. 4 LHG in Verbindung mit der Grundordnung), Kooperationspartner und Gäste

Nr. Personen „ReDI“ Anmerkungen

11 § 9 Abs. 4 LHG HIS SVA ja ja –

12 Lehrbeauftragte HIS SVA ja ja –

13 Habilitanden – ja ja ja Bitte Bescheinigung der Fakultät beifügen.

14 – ja ja ja

15 § 9 Abs. 4 LHG – ja evtl. ja

16 § 64 Abs. 1 LHG – ja nein –

17 – ja nein –

18 Personen im Eignungsfeststellungsverfahren zur Promotion – ja nein ja

19 – ja nein ja

20 – ja nein ja Der Account hat eingeschränkte Rechte.

21 – evtl. nein ja

22 Personen mit Werkvertrag – evtl. nein ja

23 Andere Gäste und Partner – evtl. nein ja

(Rechts-)
Grundlage

Führendes 
System

PH
Account

Antrag
Erforderlich

Beschäftigte mit Arbeitszeit / Umfang Dienstaufgaben < 50% 
(z.B. Wissenschaftl. Hilfskräfte, abgeordnete Lehrer < 50%)

§ 9 Abs. 4 LHG
§ 56 Abs. 2 LHG

§ 9 Abs. 4 LHG
§ 39 Abs. 1, 2 LHG

Stipendiaten im Bereich Forschung & Lehre 
(z.B. Forschungsstipendien, Postdoc-Stipendien)

§ 9 Abs. 4 LHG 
Vereinbarung mit 
Stipendiumsgeber

Bitte Bescheinigung der Fakultät und Kopie der 
Stipendienvereinbarung beifügen.

Praktikanten, Hospitanten 
(mit Vertrag)

Bitte Kopie des Praktikanten-, Hospitantenvertrags 
beifügen. ReDI-Rechte nur bei Nachweis von Aufgaben 
in Forschung und Lehre.

Gasthörer (u.a. Seniorenstudium) 
und Schülerstudierende

Registrierung über StudiumPlus. 
Der Account hat eingeschränkte Rechte.

Sonstige nicht eingeschriebene Gaststudierende 
(z.B. Austauschprogramme, Kooperationen Hochschulen, externe Diplomanden)

Bestehende Kooperationsvereinbarung der PH.
Registrierung über zuständige PH-Einrichtung.
Der Account hat eingeschränkte Rechte.

Promotionsordnung der 
PH

Bitte Bescheinigung der Fakultät beifügen. 
Der Account hat eingeschränkte Rechte.

Beschäftigte kooperierender Hochschulen, Einrichtungen,
die Lehrveranstaltungen halten oder an kooperativen Forschungs-
projekten teilnehmen

Bestehende Kooperationsvereinbarung der PH.
Der Account hat eingeschränkte Rechte.

Beschäftigte von ausgegründeten und kooperierenden Firmen 
(z.B. Studentenwerk Freiburg, PH-Campini)

Wissenschaftliche Beschäftigte im Ruhestand
(z.B. weiterhin Mitarbeit an Veröffentlichungen, Projekten)

Ein Anspruch auf einen Account besteht nicht. 
Zustimmung der Verwaltung erforderlich.

Ein Anspruch auf einen Account besteht nicht. 
Zustimmung der Verwaltung erforderlich. 
Bitte Kopie des Werkvertrags beifügen.

Ein Anspruch auf einen Account besteht nicht.
Zustimmung der Verwaltung erforderlich.
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